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 Stadt  Meckenheim 
 D e r  B ür ger me i s ter  
 
 

Beschlussvorlage 

 
 50.2 Jugendhilfe 

Vorl.Nr.: V/2008/00366 

Datum: 09.10.2008 

 
 
Gremium Sitzung am   

Jugendhilfeausschuss 04.11.2008 öffentlich Vorberatung 
Rat 19.11.2008 öffentlich Entscheidung 
 
 
Tagesordnung 

 
Wahrnehmung der Aufgaben der Erziehungsberatung gem. § 28 SGB VIII 
 
Beschlussfassung von 
04.11.2008 Jugendhilfeausschuss 

 Der Jahresbericht 2007 für die Stadt Meckenheim wird zur Kenntnis genommen. 
 Dem mit der Einladung zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 04.11.2008 

übersandten  Entwurf der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis 
über die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 28 SGB VIII für die Zeit ab dem 01.01.2009 
wird mit der Maßgabe zugestimmt, die Fallzahlen der Nachbarkommunen (Rheinbach, 
Swisttal und Wachtberg) nachzureichen. 

 
Einstimmig  Ja-Stimmen 14  Nein-Stimmen 00  Enthaltung 00  Befangen 00   
 
Beschlussfassung von 
19.11.2008 Rat 
 
Es wird empfohlen, dem o. a. Beschlussvorschlag zu folgen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Mehrkosten in Höhe von ca. 25.000 €/Jahr ab 2009 
 
 
 
 
 
 



Begründung 

 
Auf die mit der Einladung zur Jugendhilfeausschusssitzung übersandten Anlagen  
1. Jahresbericht 2007 für die Stadt Meckenheim 
2. Vertragsentwurf vom 01.10.2008 
3. Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Erziehungsberatung vom 16.06.2008 
wird verwiesen. 
 
Die von Frau Buchholz-Engels, Leiterin der Psychologischen Beratungsdienste des Rhein-Sieg-
Kreises, übermittelten Fallzahlen der Nachbarkommunen ist der beigefügten Tabelle zu 
entnehmen.  
 
 
 
Meckenheim, den 05.11.2008 
 
 
 
Andreas Jung  Hans-Karl Müller 
Sachbearbeiter  Leiter 

 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  Ja  Nein  Enthaltungen 
 


